Landratsamt Freising

- Veterinäramt -
-

-

-

	Hausanschrift
	Öffnungszeiten
	Busverbindungen:
	Kommunikation
	Konten:
	
	

	Landshuter Str. 31
	Mo - Fr   8 - 12 Uhr
	Linie 620/621 (ab S-Bahnh.)
	Telefon
(08161) 600-0
	Sparkasse Freising 
	3855 
	(BLZ 70 0 510 03)

	85356 Freising
	Do   14 - 17:30
	u. 633  (Marzling/ S-Bahnh.)
	Telefax
(08161) 600-641
	Sparkasse Moosburg
	515 
	(BLZ 743 517 40)

	
	
	 
	
	
	
	


Landratsamt Freising, Postfach 1643, 85316 Freising

Viehhandelsbetriebe
prakt. Tierärzte
Landwirte
im Landkreis Freising
     
 
Bei Antwort bitte angeben:

Unser Zeichen
Zi.-Nr.
Bearbeitung
Durchwahl-Nr.
Datum
I-2512.84-2011
023
Dr. Knepper
(08161) 600-123
02.02.2011
BVD und Rinderhandel ab 01.01.2011, neue Bestimmungen:
Ausnahmen von der grundsätzlichen Regelung, dass nur noch BVD-unverdächtige Tiere in einen anderen Bestand verbracht werden dürfen, gelten für

1. Rinder, die aus einem Bestand unmittelbar zur Schlachtung verbracht werden.

2. Rinder, die unmittelbar oder über eine zugelassene Sammelstelle in andere EU-Mitgliedstaaten verbracht werden oder in ein Drittland exportiert werden.

3. Rinder, die am 01.01.2011 mindestens 6 Monate alt sind. Diese dürfen mit Genehmigung des Veterinäramtes noch bis zum 30.06.2011 ohne einen Nachweis der BVD-Unverdächtigkeit unmittelbar in einen Stallmastbetrieb abgegeben werden, sofern der aufnehmende Betrieb alle von ihm gehaltenen Rinder ausschließlich zur Schlachtung abgibt.

4. Kälber, die jünger als 6 Monate sind und aus einem Herkunftsbetrieb mit dem Status „BVD-unverdächtiger Bestand“ kommen, können ohne den Nachweis der individuellen BVD-Unverdächtigkeit mit amtlicher Bestandsbescheinigung ausschließlich in reine Stallmastbetriebe verbracht werden. Alle so gehaltenen Rinder müssen ausschließlich und unmittelbar zur Schlachtung abgeben werden.

5. Kälber, die jünger als 6 Monate sind, dürfen mit vorheriger Zustimmung des Veterinäramtes in einen Stallmastbetrieb verbracht werden, wenn der Herkunftsbetrieb keinen BVD-Status hat. Die Kälber müssen sodann im aufnehmenden Betrieb auf BVD untersucht werden und bis zur Vorlage des Untersuchungsergebnisses abgesondert werden.
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